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1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

und nach 
2

https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Statistik der Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke gibt einen 
Überblick über den Markt für landwirtschaftliche Grundstücke in Deutsch-
land, indem wichtige Informationen hinsichtlich Anzahl der Kauffälle, der 
veräußerten Fläche, der Kaufsumme und des durchschnittlichen  Kaufwertes 
für landwirtschaftliche Grundstücke nach Region, Größe und naturaler 
Ertrags fähigkeit des Bodens in tabellarischer Darstellung angeboten werden. 
Die Erhebung wird jährlich als Totalerhebung bei den Finanzämtern und den 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse durchgeführt. Die Statistik erfasst 
die vertraglich vereinbarten Preise bei Veräußerung und Erwerb landwirt-
schaftlicher Grundstücke. Die Ergebnisse der Statistik werden unter anderem 
für die Bemessung von Entschädigungsleistungen bei Enteignungen heran-
gezogen.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Preisstatistik in Verbindung mit dem 

Absatz 2 des Gesetzes über die Preis statistik sind die Finanzämter oder die 
Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte auskunfts-
pflichtig. 

Verwaltung wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren 
nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statis-
tischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten 
Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren 
nach Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder 
nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder 
angehalten werden. 

–

nicht wahrheitsgemäß erteilt oder
–

Form erteilt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

StatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Grundlage für die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig gemachten 
Angaben (Kontaktdaten der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person) 
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Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen 
werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Hilfsmerkmale, Kennnummern, Löschung

tronische Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen, das 

einheit bzw. die Finanzamtsnummer und die Lage des Grundstücks sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung 
dienen.

In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen dürfen 
diese Angaben grundsätzlich bis zur Beendigung des Zeitraumes der wieder-
kehrenden Erhebungen gespeichert werden. Soweit sie für die nachfolgen-
den periodischen Erhebungen benötigt werden dürfen sie gesondert aufbe-

Danach werden sie gelöscht.

Post der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Personen sind auch auf 
Verlangen zu löschen. 

Angaben aus ermittelten Geokoordinaten oder aus den Anschriften oder den 
Kenn zeichen des Flurstücks dürfen für die Qualitätsbereinigung für bis zu 
vier Jahre nach Abschluss der Prüfung, ob die Angaben zu den Hilfs- und 
Erhebungsmerkmalen schlüssig und vollständig sind, gespeichert werden. 
Danach werden sie gelöscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
werden, können
–
–
–
–
der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen 
oder der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 

widersprechen. Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem 
zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hier-
für erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, 
ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


